
 

Stand 01/2026 

 

Beitrittserklärung TSN Tuning-Scene-Niedersachsen (e.V. in Gründung)  
 
 
 
 
 

Anrede  
 

Vorname  
 

Nachname  
 

Wohnhaft  
(Adresse) 

 
 
 
 

Geboren am  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

 
Bei Minderjährigen bitte hier Namen und Anschriften der gesetzlichen Vertreter eintragen  
 

Anrede  
 

 

Vorname  
 

Nachname  
 

Wohnhaft 
(Adresse) 

 
 
 
 

Geboren am  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

 
 
die Aufnahme in den TSN Tuning-Scene-Niedersachen e.V. zum _____________________________________________, ab dem die Mitgliedschaft beginnen soll. 
 
Ich möchte der Satzung des TSN Tuning-Scene-Niedersachen e.V. entsprechend als  
 
O  aktives Mitglied O passives Mitglied O Jugendlicher    
 
beitreten [sieht die Satzung noch weitere Mitgliedschaften vor, müssen diese hier aufgeführt werden] 
 
O  Folgende Personen (Eltern, Geschwister] sind bereits Mitglieder im TSN Tuning-Scene-Niedersachsen e.V. 
 
 

Vorname Nachname Mitgliedsnummer 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
O  Ich war bereits Mitglied bei TSN Tuning-Scene-Niedersachen e.V.  und zwar 
  
 vom ___________________ bis _______________________ 
 
 
Vereinsbeitrag 
60€ Pro Jahr zzgl. einmalige Aufnahmegebühr von 20€  bei sofortige Fälligkeit nach erhalt der E-Rechnung per E-Mail. 
Mit der Zahlung werden alle verbindlichen Satzungen 1_2024 anerkannt.  
Die hier gemachten Daten werden ausschließlich für Zwecke des TSN Tuning-Scene-Niedersachsen (e.V. in Gründung)  
unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderen gesetzlichen Datenschutzvorgaben verwandt. 
 
 
zum Aufnahmeantrage von  ___________________________________________________________________________ 

 
 
Ort und Datum:   ___________________________________________________________________________   
 
 
Unterschrift des Antragstellers:  ___________________________________________________________________________ 
 
 
Bei Minderjährigen:   ___________________________________________________________________________ 
 
 
Der/Die im Aufnahmeantrag genannten Erziehungsberichtigte/n sind mit dem Vereinsbeitritt des Antragstellers einverstanden. Sie übernehmen die sich aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis ergebenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere die Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Hinweis: Wird ein Minderjähriger volljährig endet damit nicht auto-
matisch die Mitgliedschaft im Verein. Das Mitglied wird dann entsprechend seinem in der Satzung vorgesehenen Status weitergeführt. 
 
 
Ort und Datum:   ___________________________________________________________________________  
 
Zustimmungserklärung des/der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen: 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter: 
 
 
 
 

(Vor- und Nachname in DRUCKSCHRIFT und UNTERSCHRIFT des Antragstellers) 
 



 

Stand 01/2026 

 

 
 
 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet,  
die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
 
TSN Tuning-Scene-Niedersachsen (e.V. in Gründung) mit Sitz in der Hansestadt Lüneburg 
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Herrn Thomas Samuelsen 
Email: info@tuning-scene-niedersachen.de  
 
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet 
(z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des TSN Tuning-Scene-Niedersachen (e.V. in Gründung). 
Einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht 
und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 
 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und 
um die Teilnahme am  
TSN Tuning-Scene-Niedersachen. 
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1lit. a) 
i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. 
 
f) DSGVO). 
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über TSN Tuning-Scene-Niedersachen des Vereins 
veröffentlicht. 
 
4. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der 
Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 
 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
 
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, besondere Erfolge oder  
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat.  
Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der 
zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 
 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 
 
5. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen 
die nachfolgenden Rechte zu: 
· das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
· das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
· das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
· das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
· das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
· das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
· das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
hierdurch berührt wird. 
 
6. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 
 
Die abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand, Adresse, E-Mail für die Zukunft widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf auf Grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird durch diesen nicht berührt.  
Da mit dem Widerruf die personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung ich mit 
dieser Erklärung eingewilligt habe, nicht weiter genutzt werden dürfen, kann ein Widerruf zur Folge haben, dass meine Teilhabe am Vereinsleben um das eingeschränkt 
wird, wozu diese Daten genutzt wurden. 
 
Die Datenschutzinformationen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
Ort und Datum:   ___________________________________________________________________________  
 
Zustimmungserklärung des/der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen: 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname in DRUCKSCHRIFT und UNTERSCHRIFT des Antragstellers) 

mailto:info@tuning-scene-niedersachen.de
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Satzung TSN (Tuning-Scene-Niedersachsen) 

  

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen TSN (Tuning-Scene-Niedersachsen) und wurde am 28.04.2024 eröffnet. 

Der Verein wird nicht im Vereinsregister eingetragen und wird ohne den Zustand e.V. geführt.  

(1) Der Sitz des Vereins ist 21339 Lüneburg. 

(2) Das erste Geschäftsjahr beginnt an dem Tag der Öffnung und endet am darauffolgenden 31.12. 

Danach ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr. 

  

§ 2 Zweck 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung Autoliebhaber 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 Veranstaltungen 

 Unterstützung von Personen und Gruppen 

 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder Entzug der 

Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen des Vereins an Thomas Perteck und Enrique Schleuß. 

Der/die Empfänger:in hat es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden. 

  

§ 3 Beitritt, Stimmrecht 

(1) Der Vorstand beschließt mit relativer Mehrheit über einen Aufnahmeantrag. Im Fall der Annahme wird 

diese mit Bekanntgabe an die beantragende Person wirksam. 

(2) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung. 

(3) Im Falle der Ablehnung eines Antrags kann eine Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung 

durch die betroffene Person verlangt werden. 

  

§ 4 Ausschluss 

(1) Einen Antrag auf Ausschluss eines Vereinsmitglieds kann jedes Mitglied des Vereins oder ein 

Vorstandsmitglied beim Vorstand stellen. Dem Betroffenen, gegen den sich der Ausschlussantrag 

richtet, ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Vorstand zu geben. Gründe für einen 

Ausschluss sind unter anderem 

 die fortgesetzte Nichtzahlung von Beiträgen, 

 der fortgesetzte oder gravierende Verstoß gegen Vereinspflichten, insbesondere die 

Vereinssatzung sowie Beschlüsse der Mitgliederversammlung oder des Vorstands, 

 vereinsschädigendes Verhalten, 

 vorsätzliche Straftaten zu Lasten des Vereins oder Vereinsmitgliedern im Rahmen des 

Vereinslebens, 

 oder ähnlich schwerwiegende Gründe. 

 

(2) Der Vorstand soll prüfen, ob eine Abmahnung oder eine sonstige Sanktion beziehungsweise Regelung 

ausreichend erscheint. Andernfalls kann der Vorstand einen Ausschluss einmütig beschließen. 

(3) Im Falle der Ablehnung eines Antrags auf Ausschluss können die Mehrheit des Vorstands oder 10 

Prozent der Mitglieder eine Abstimmung der Mitgliederversammlung verlangen. Die 

Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen einen 

Ausschluss beschließen. 

(4) Der Ausschluss wird durch Bekanntgabe an die ausgeschlossene Person wirksam. Überzahlte 

Mitgliedsbeiträge sind zu erstatten. Im Übrigen gelten bei einem Vereinsausschluss die Rechtsfolgen 

wie bei einer Kündigung. 

  

§ 5 Kündigung, Austritt 

(1) Die Kündigung eines Mitglieds muss schriftlich oder in Textform gegenüber einem Vorstandsmitglied 

erklärt werden. 

(2) Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen zum Quartalsende. 

(3) Vor Austritt entstandene Mitgliedsbeiträge sind zu zahlen. 

  

§ 6 Mitgliedsbeitrag und Beitrittsgebühr 

(1) Weder Mitgliedsbeitrag noch Beitrittsgebühr werden erhoben. 

  

§ 7 Organe, Kassenprüfer 
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(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

  

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Kalenderjahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen. Die Einladung erfolgt per E-Mail an die letzte bekannte E-Mail-Adresse des Mitglieds. Aus 

diesem Grund wird die E-Mail-Adresse der Mitglieder erhoben und gespeichert. Eine Einladung per Post 

in Textform erfolgt nur, wenn das Mitglied keine E-Mail-Adresse benennen kann. Die Einladungsfrist 

beträgt zwei Wochen. Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen. 

(2) Ein rechtzeitig vor Ablauf der Einladungsfrist eingehender Antrag eines Mitglieds ist in die 

Tagesordnung aufzunehmen. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse 

des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe beantragt. 

(4) Sitzungsleitung und Hausrecht auf der Mitgliederversammlung obliegen dem Vorstand. Der Vorstand 

kann die Sitzungsleitung delegieren. 

(5) Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre zwei Kassenprüfer. Diese müssen Mitglieder des 

Vereins und dürfen keine Mitglieder des Vorstands sein. Scheidet ein Kassenprüfer im ersten Jahr seiner 

Amtszeit aus dem Amt aus, so wählt die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten Sitzung einen Ersatz 

für den Rest der Amtszeit. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich nicht-öffentlich. Der Vorstand kann die Teilnahme 

externer Personen insgesamt erlauben. 

(7) Die Mitgliederversammlung kann jede Entscheidung des Vorstands nach Abs. 6 mit einer 

Zweidrittelmehrheit ändern. 

(8) Auf der Mitgliederversammlung muss der Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Zeit 

danach bis zur Mitgliederversammlung berichten. Der Vorstand kann einen schriftlichen 

Tätigkeitsbericht vorlegen. 

(9) Der Vorstand bzw., im Falle einer Wahl auf der Mitgliederversammlung, der neue Vorstand soll einen 

Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Vereins geben. 

  

§ 9 Vorstand 

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) und die Führung seiner Geschäfte. Rechtsgeschäfte, die zu einer Verpflichtung des Vereins 

über 1.000 Euro führen, bedürfen der Vertretung durch zwei Vorstandsmitglieder. 

(2) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei, höchstens vier Vertretern. 

(3) Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Im Übrigen vertreten den Verein zwei Vorstandsmitglieder 

gemeinsam. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln, in geheimer Wahl und mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Ein Mitglied bleibt nach 

Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

(5) Der Vorstand wählt in derselben Mitgliederversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 

(6) Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein 

endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Alle Mitglieder des Vorstands müssen voll geschäftsfähig 

sein. 

(7) Die Wiederwahl aller Mitglieder des Vorstands ist zulässig. 

(8) Der Rücktritt eines Vorstands ist schriftlich gegenüber einem anderen Vorstandsmitglied zu erklären. 

(9) Die Vorstandstätigkeit endet mit Zugang einer entsprechenden Erklärung nach Abs. 8, dem Verlust 

der Geschäftsfähigkeit oder dem Tod. 

(10) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 

Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen, wenn andernfalls die Mindestzahl der 

Vorstandsmitglieder unterschritten würde. 

(11) Scheidet der Vorsitzende aus, so wählt der verbliebene Vorstand aus seiner Mitte einen neuen 

Vorsitzenden für den Rest der Legislaturperiode. Dies kann auch ein nach Abs. 10 nachgerücktes 

Vorstandsmitglied sein. 

(12) Der Widerruf der Berufung zum Vorstand (auch die Abberufung oder Abwahl) durch die 

Mitgliederversammlung ist nur aus wichtigem Grund im Sinne des § 27 Absatz 2 BGB möglich. 

(13) Alle Vorstandsmitglieder haben einen Anspruch auf Auslagenersatz gemäß § 670 BGB. 

  

§ 10 Beitreibungspflicht 

(1) Der Vorstand kann aus sozialen, finanziellen oder sonstigen Gründen mit einfacher Mehrheit 

beschließen, von der Beitreibung fälliger Mitgliedsbeiträge abzusehen. Der Vorstand ist in diesem Fall 

verpflichtet, auf der folgenden Mitgliederversammlung über die Höhe des Verzichts und die Gründe zu 

berichten. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag eines Mitglieds aus sozialen, finanziellen oder sonstigen 

Gründen mit einfacher Mehrheit beschließen, ein Mitglied befristet oder dauerhaft von der Entrichtung 
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eines Mitgliedsbeitrags zu befreien. Auf gleiche Weise kann eine Befreiung für die Zukunft aufgehoben 

werden. 

  

§ 11 Stimmrecht, Wahlen, Abstimmungen, Beschlussfähigkeit 

(1) Jedes Mitglied hat eine Stimme bei allen Wahlen und Abstimmungen im Verein. Bei 

Geschäftsunfähigen wird das Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter ausgeübt. 

(2) Das Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung kann auf ein anderes Mitglied übertragen werden. 

Eine entsprechende schriftliche Erklärung muss vor Sitzungsbeginn dem Vorstand vorliegen. Kein 

Mitglied kann mehr als fünf Stimmrechte ausüben. 

(3) Alle Wahlen und Abstimmungen sind nicht geheim, es sei denn, die Satzung bestimmt dies. Die 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder kann bestimmen, dass eine Wahl oder Abstimmung geheim zu 

erfolgen hat. 

(4) Eine ordnungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 

anwesenden Mitglieder immer beschlussfähig. 

  

§ 12 Haftung und Auslagenersatz 

(1) Personen, die mit Zustimmung des Vereins für diesen tätig sind, haften dabei für dem Verein 

zugefügte Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Personen, die mit Zustimmung des Vereins für diesen tätig sind, sind von der Haftung, die dabei 

gegenüber Dritten entsteht, freizustellen; es sei denn, sie haben den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht. 

(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten auch für den Vorstand. 

(4) Personen, die im Auftrag oder mit Zustimmung des Vorstandes für den Verein tätig werden, haben 

einen Anspruch auf Ersatz notwendiger Kosten im Sinne des § 670 BGB. 

 


